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Allgemeine Steuerzahlungstermine im November 

Fälligkeit  
Ende der 

Schonfrist 

Mi. 10.11 Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 15.11. 

Mi. 10.11.  Umsatzsteuer 15.11. 

Mo. 15.11. Gewerbesteuer 18.11. 

Mo. 15.11. Grundsteuer 18.11. 

Fr. 26.11. Sozialversicherung  

 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der 
Finanzbehörde. 

Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin 
eingereicht werden. 
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1. Rückkehr aus Homeoffice kann angeordnet werden 

Ein Arbeitgeber, der seinem Arbeitnehmer gestattet hatte, seine Tätigkeit als Grafiker von zuhause aus 
zu erbringen, ist grundsätzlich berechtigt, seine Weisung zu ändern, wenn sich später betriebliche 
Gründe herausstellen, die gegen eine Erledigung von Arbeiten im Homeoffice sprechen. Das entschied 
das Landesarbeitsgericht München. 

Das Landesarbeitsgericht hat die Entscheidung des Arbeitsgerichts bestätigt. Der Arbeitgeber dürfe 
unter Wahrung billigen Ermessens den Arbeitsort durch Weisung neu bestimmen. Der Arbeitsort sei 
weder im Arbeitsvertrag noch kraft späterer ausdrücklicher oder stillschweigender Vereinbarung der 
Parteien auf die Wohnung des Verfügungsklägers festgelegt worden. Das Recht, die Arbeitsleistung von 
zuhause zu erbringen, habe im Februar 2021 auch nicht gem. § 2 Abs. 4 SARSCoV2ArbSchVO 
bestanden. Nach dem Willen des Verordnungsgebers vermittle diese Vorschrift kein subjektives Recht 
auf Homeoffice. Die Weisung habe billiges Ermessen gewahrt, da zwingende betriebliche Gründe der 
Ausübung der Tätigkeit in der Wohnung entgegenstanden. Die technische Ausstattung am häuslichen 
Arbeitsplatz habe nicht der am Bürostandort entsprochen und der Arbeitnehmer habe nicht dargelegt, 
dass die Daten gegen den Zugriff Dritter und der in Konkurrenz tätigen Ehefrau geschützt waren. 

 

2. Klippen beim Nießbrauch im Erbschaft-/Schenkungsteuerrecht 

Die Übertragung von Vermögenswerten, insbesondere von bebauten Grundstücken, erfolgt häufig unter 
Zurückbehaltung von Nießbrauchsrechten. In der Praxis wird die Schenkung von Grundstücken auch mit 
einem Nießbrauchsrecht an eine weitere Person (z. B. Ehegatten) verbunden. Diese Gestaltungen haben 
im Erbschaft-/Schenkungsteuerrecht vielfältige Steuerauswirkungen zur Folge. 

Wird ein Grundstück unter Nießbrauchsvorbehalt unentgeltlich übertragen, muss zunächst der Wert des 
Grundstücks nach den üblichen Regeln ermittelt werden. Anschließend wird der kapitalisierte Wert des 
Nießbrauchs als Verbindlichkeit abgezogen. Dabei wird für den Nießbrauch zunächst der Jahreswert 
des Nettoertrags festgestellt und dann mit der voraussichtlichen Lebensdauer des Berechtigten nach 
der amtlichen Sterbetafel kapitalisiert. Dieser Wert beträgt z. B. bei Übertragung an einen 60-jährigen 
Mann ab dem 1. Januar 2021 das 12,858-fache, bei einer Frau das 13,884-fache des Jahreswertes. Nur 
die Differenz zwischen Grundstückswert und Abzug des Kapitalwertes unterliegt der Schenkungsteuer. 
Sind mehrere Personen nacheinander Nießbrauchsberechtigte, ist das Alter des Längstlebenden für die 
Berechnung des Kapitalwertes anzusetzen. 

Was geschieht nun im Falle des Versterbens des Nießbrauchers? Der Wegfall des Nießbrauchs ändert 
an der ursprünglichen Schenkungsteuerberechnung nichts. Entsteht durch den Tod des Nießbrauchers 
aber ein Anspruch z. B. des überlebenden Ehegatten, dann liegt ein neuer Erbfall vor, der mit dem in 
diesem Zeitpunkt neu zu berechnenden Kapitalwert der Erbschaftsteuer unterliegt. Bei einer dann z. B. 
70-jährigen Frau beträgt der Faktor immer noch 11,171. 

Welche Steuerfolge tritt jedoch ein, wenn der ursprüngliche Schenker auf seinen Nießbrauch 
verzichtet? In diesem Fall liegt eine weitere Schenkung des früheren Grundstückseigentümers an den 
Nießbrauchsverpflichteten vor. Die Bewertung dieser Schenkung erfolgt mit dem Kapitalwert im 
Zeitpunkt des Verzichts. Die gleiche Rechtslage wie beim Verzicht des ursprünglichen Grundstücks-
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eigentümers und Schenkers auf den Nießbrauch tritt ein, wenn z. B. der überlebende Ehegatte auf den 
Nießbrauch verzichtet. Dies könnte in der Praxis deshalb erfolgen, weil der/die Beschenkte das 
Grundstück günstig veräußern kann. 

Die hier geschilderten Rechtsfolgen zeigen, dass bei der Schenkung unter Zurückbehalt des 
Nießbrauchs Klippen auftauchen, mit denen im Zeitpunkt des ursprünglichen Vertragsabschlusses 
keiner der Beteiligten gerechnet hat. Die ursprüngliche Schenkung kann längst vergessen sein, wenn u. 
U. nach Jahrzehnten ein steuerpflichtiger Nießbrauch für einen Ehepartner anfällt. 

 

3. Entgeltliche Vermietungsleistung bei Überlassung eines Firmenfahrzeugs an 
Arbeitnehmer? 

Der Europäische Gerichtshof hatte zunächst die Vor-lagefrage beantwortet und ausgeführt, dass eine 
Vermietung eines Beförderungsmittels voraussetze, dass der Eigentümer des Beförderungsmittels dem 
Mieter gegen Zahlung eines Mietzinses für eine vereinbarte Dauer das Recht übertrage, das 
Beförderungsmittel zu benutzen und andere davon auszuschließen. Was die Voraussetzung eines 
Mietzinses betreffe, führte der EuGH aus, dass das Fehlen einer solchen Zahlung nicht durch den 
Umstand aufgewogen werden könne, dass im Rahmen der Einkommensteuer die private Nutzung des 
dem in Rede stehenden Unternehmen zugeordneten Gegenstands als ein quantifizierbarer geldwerter 
Vorteil und somit in gewisser Weise als ein Teil der Vergütung angesehen werde, auf die der 
Begünstigte als Gegenleistung für die Zurverfügungstellung des fraglichen Gegenstands verzichtet 
habe. Er kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzung einer entgeltlichen Vermietung im 
Fall einer kostenfreien Nutzung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands, die einer 
Dienstleistung gegen Entgelt gleichgestellt sein soll. 

Nach Maßgabe dieser Rechtsgrundsätze entschied das Finanzgericht Saarland, dass die Überlassung 
eines Dienstwagens an einen Mitarbeiter, der auch zu Privatfahrten genutzt werden darf, nur insoweit 
eine entgeltliche Vermietungsleistung darstellt, als der Arbeitnehmer eine Zuzahlung für die 
Fahrzeugüberlassung an den Arbeitgeber leistet. Die Arbeitsleistung des Mitarbeiters stellt kein Entgelt 
für die Fahrzeugüberlassung dar.  

 

4. Gewerbesteuer für Schadensersatz wegen Prospekthaftung bei Beteiligung an 
gewerblich tätiger Fonds-KG 

Der Schadensersatzanspruch, der einem Kommanditisten einer gewerblich tätigen Fonds-KG wegen 
fehlerhafter Angaben im Beteiligungsprospekt zusteht, ist steuerpflichtig. Das entschied der 
Bundesfinanzhof. Zu den gewerblichen Einkünften des Gesellschafters einer Personengesellschaft 
würden alle Einnahmen und Ausgaben gehören, die ihre Veranlassung in der Beteiligung an der 
Gesellschaft haben. Erhalte danach der Gesellschafter Schadensersatz, so sei dieser als Sonder-
betriebseinnahme bei den gewerblichen Einkünften zu erfassen, wenn das schadensstiftende Ereignis 
mit der Stellung des Gesellschafters als Mitunternehmer zusammenhänge. Dies gelte nicht nur für den 
Schadensersatz aus Prospekthaftung selbst, sondern auch für den Zinsanspruch, den der Kläger für die 
Dauer seines zivilgerichtlichen Schadensersatzprozesses erstritten habe. 
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5)  Zur Besteuerung von Rentenzahlungen aus einem vor 2005 abgeschlossenen 
begünstigten Versicherungsvertrag mit Kapitalwahlrecht 

Rentenzahlungen, die auf einem begünstigten Versicherungsvertrag beruhen, sind insgesamt den 
Einkünften aus Kapitalvermögen zuzuordnen und steuerfrei, soweit die Summe der ausgezahlten 
Rentenbeträge das in der Ansparzeit angesammelte Kapitalguthaben einschließlich der Überschuss-
anteile nicht übersteigt. Das entschied der Bundesfinanzhof. 

Bei dem vom Kläger abgeschlossenen Rentenversicherungsvertrag handele es sich um eine Ver-
sicherung „auf den Erlebensfall". Eine solche Versicherung liege vor, wenn sie für den Bezugs-
berechtigten eine Versicherungsleistung unter der Voraussetzung vorsehe, dass der Versicherungs-
nehmer einen bestimmten Zeitpunkt erlebe. Das sei bei der vom Kläger abgeschlossenen Renten-
versicherung der Fall. Die Versicherungsleistung bestehe im Streitfall in der Zahlung einer lebenslangen 
Rente unter der Bedingung, dass der Kläger den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn erreiche. Auch die 
dem Kläger mit dem Kapitalwahlrecht eingeräumte Option, die lebenslange Rentenzahlung gegen 
Zahlung einer einmaligen Ablaufleistung zu beenden, war von dem Erreichen des Zeitpunkts des 
Rentenbeginns abhängig. Der von dem Kläger abgeschlossene Rentenversicherungsvertrag sei auch 
begünstigt. Zu den begünstigten Verträgen gehörten auch Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht 
gegen laufende Beitragsleistung, wenn das Kapitalwahlrecht nicht vor Ablauf von zwölf Jahren seit 
Vertragsschluss ausgeübt werden könne. Eine solche Rentenversicherung liege im Streitfall vor. 

 

6)  Sonderausgabenabzug von inländischen Pflichtbeiträgen zur Renten- und Arbeits-
losenversicherung für in Drittstaaten erzielten, im Inland steuerfreien Arbeitslohn 

Ein Arbeitnehmer war im Streitjahr 2016 bei einem deutsch-chinesischen Joint Venture tätig, wobei er 
insgesamt 224 Arbeitstage in China verbrachte. Er erzielte Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Tätigkeit sowohl in Deutschland als auch in China. Von den erklärten Einkünften entfielen 12,28 % auf 
im Inland steuerpflichtige Einkünfte und die restlichen 87,72 % auf nach Art. 15 des Doppel-
besteuerungsabkommens mit China im Inland steuerfreie Einkünfte. Außerdem wurden Beiträge zur 
Renten- und Arbeitslosenversicherung für das gesamte Streitjahr als Sonderausgaben erklärt. Das 
beklagte Finanzamt ließ die in Zusammenhang mit den steuerfreien Einkünften stehenden Vor-
sorgeaufwendungen unberücksichtigt.  

Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, die im 
Zusammenhang mit den nach einem Doppelbesteuerungsabkommen im Inland steuerfreien Einnahmen 
aus einer Tätigkeit des Steuerpflichtigen in einem Drittland stehen, nicht als Sonderausgaben 
abzugsfähig sind. 


